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Umrechnungsfaktoren Kartoffeläquivalente für die Warenkategorie 
Fertigprodukte 

 

Tarifnummer 
Umrechnungs 

faktor f 

Warenbezeichnung 

Innerhalb des Zollkontingents Nr.14 
eingeführt 

2001.9031 1.55 Kartoffelerzeugnisse, mit Essig oder Essigsäure 
zubereitet oder haltbar gemacht (z.B. 
Kartoffelsalat) 

2004.1012 

2004.1013 

2004.1092 

2004.1093 

2.50 Kartoffeln, in anderer Weise als mit Essig oder 
Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, 
gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006 ( 
z.B. Pommes frites, Croquetten etc.) 

2004.9028 

2004.9051 

0.50 Mischungen von Gemüsen, ohne Essig zubereitet 
oder haltbar gemacht, gefroren, Kartoffeln 
enthaltend (ausg. mit Zucker haltbar gemacht) 

2005.2021 

2005.2022 

4.00 Kartoffeln, in dünnen Scheiben oder feinen 
Stäbchen, in Fett oder Öl gebacken und 
extrudierte Erzeugnisse, ungefroren (z.B. 
Pommes Chips) 

2005.2092 

2005.2093 

2.00 Kartoffeln, ohne Essig zubereitet oder haltbar 
gemacht, ungefroren (ausg. Kartoffel-
zubereitungen in Form von Mehl, Griess oder 
Flocken und Kartoffeln, in dünnen Scheiben oder 
feinen Stäbchen, in Fett oder Öl gebacken, 
extrudierte Erzeugnisse sowie mit Zucker haltbar 
gemacht) 

2005.9921 

2005.9951 

1.00 Mischungen von Gemüsen, ohne Essig zubereitet 
oder haltbar gemacht, ungefroren, Kartoffeln 
enthaltend (ausg. homogenisiertes Gemüse der 
Unterpos. 2005.1000, sowie mit Zucker haltbar 
gemacht) 

 

Umrechnungsformel: 

 kg Kartoffelprodukt (netto) × Umrechnungsfaktor = kg Kartoffeläquivalente 
« Frischkartoffeln » 

Beispiel: 

 Die Einfuhr von 1 kg netto Pommes Frites gefroren (Zolltarifnummer 2004.1093) 
erfordert einen Kontingentsanteil von 2.5 kg Frischkartoffeln (Umrechnungsfaktor 

f 2.5). 


